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6. Elnen Wahlschein erhãlt auf Antrag

6.1 eine h das WhIorverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person
2 Tag VOf derri Wahilag

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06. März 2026, 15 Uhr

Rathaus/Dienststelle, Anschrift mid ZimmerNi.

im/in
Rathaus Heildorf, Hannberger Strae 5, 91093 Hefdorf, Burgerburo, Zimmer BB 01

schriftlich, elektronisch oder mündlich (nichi aber telefonisch) beantragt werden. Wenn bel nachgewiesener plotzUcher
Erkrankung der Wahiraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten autgesucht werden kann, kann der
Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestelit werden.

6.2 eine nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragene wahlberochtigte Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15
Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12
Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahtgesetz (vgt. Nm. 1 und 3) versäumt hat,

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags oder Beschwerdefristen entstanden ist,
C) ihr Wahlrecht im Boschwerdeverfahren festgesteflt worden 1st und sb nicht in em Wahferverzeichnis eingetragen

wurde,

Diese Wahlberechtigten kOnnen bei dor in Nr. 6,1 bezeichneten SteHe den Antrag auf Erteilung einos Wahlscheins
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schrift!ich, etektronisch oder mundlich (nicht aber tetefonisch) stellen.

7. Wer den Antrag für eine andere Person steHt, muss durch Vortage einer schritttichen Vollmacht nachweisen, dass
sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolgo einer Behinderung weder den Wahlschein
seibst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres
Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem
WiDen der wahlberechtigten Person entspricht.

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
a) elnen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahi,
b) elnen Stimmzettelumschlag für alte Stimmzottel,
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahibrief zu übersenden ist,
d) em Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunter!agen werden ubersandt oder amtlich Oberbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht
ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist,
kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, em neuer Wahlschein ertelitwerderi.

9. Wahlschemn und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persOnhich abgehoht werden. An andere
Personen können diese Unterlagen nur ausgehandigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch
Vorlage elner schrifthichen VoHmacht und einen amthichen Ausweis nachgewiosen wird und die bevohlmachtigto Person
nicht mehr ats vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schrifthich zu
versichern. Die bevolbmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjohr vohiendet haben; auf
Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person mnfolge elner Behinderung weder die Unterbagen
selbst abhohen noch elnem Dritten elne Voblmacht erteihen, darf sie sich der Hilfe elner Person ihres Vertrauens
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personahien gbaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Wibben der
wahhberechtigten Person handelt.

10. Eine wahlberechtigto Person, die des Lesens unkundig odor wegen einer Behmnderung an der Abgabe ihrer Stimme
gehmndert 1st, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16.
Lebensjahr volbendet haben. Die Hilfeheistung 1st auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten
Person selbst getroffenen und geauferten Wahtentscheidung beschränkt. Unzulassig 1st elne Hulfeleistung, die unter
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung odor Entscheidung der
wahlberechtigten Person ersetzt odor verändert odor wenn em nteressenkonfIikt der Hilfsperson besteht. Die
Hibfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtot, die sie bel der Hibfemeistung von der Wahb einer anderen
Person ertangt hat.

11. Bei der Briefwahb müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahibrief, in dem sich der Wahlschein und der
verschbossene Stimmzettebumschbag (mit den jeweils zugehorigen Stimmzottebn) befinden, bol der auf dom
Wahhbriefumsch!ag angegebenen Stehbe spatestens am Wahitag bis 18 Uhr eingeht.
Nähere Hinweise darOber, wie die Briefwahb auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahb.

28l .2026 waI Unterschrift

Angeschbagen am: 28.01 .2026 Abgenommen am:
(Arr4sblatt, Zeituing)

f. Veröffenthicht am: 29fl1 .2026 im/in der Homepage VG Hefdorf
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